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Die Ziele des EBC 

• Defini&on von Pflanzenkohle auf Grundlage wissenscha:licher 
Erkenntnisse

• Gewährleistung der Sicherheit für Mensch und Umwelt bei der 
Anwendung von Pflanzenkohle 

• Sicherstellung der nachhal&gen Produk&on von Pflanzenkohle 

• Konformität mit na&onalen und/oder EU-Vorschri:en 

• Schaffung von MarkJransparenz durch teilweise Offenlegung von 
Analysen 



Die Ziele des EBC 

• Defini&on von Pflanzenkohle auf Grundlage wissenscha:licher 
Erkenntnisse

• Gewährleistung der Sicherheit für Mensch und Umwelt bei der 
Anwendung von Pflanzenkohle 

• Sicherstellung der nachhal&gen Produk&on von Pflanzenkohle 

• Konformität mit na&onalen und/oder EU-Vorschri:en

• Schaffung von MarkJransparenz durch teilweise Offenlegung von 
Analysen 



Die Änderungen auf einen Blick

• Kapitel 3: Einführung der Zer$fizierungsklassen: klare Defini7on von 
Minimalanforderungen an Pflanzenkohle, klare Abgrenzung zu Abfall 

• Kapitel 4: Zulässige Biomassen neu formuliert, bei weitgehend gleichgebliebener 
Posi7vliste (Vorbereitung für die Zulassung von nicht pflanzlichen Biomassen)

• Kapitel 5: Defini$on von Batches und Kontrolltermine (flexiblere Handhabung 
bezüglich der Probenahme und Analy7k)

• Kapitel 7: Einführung von WHC und Feststoff-EC (Kap. 7.9) als verpflichtende 
Analysen, dafür ist BET nicht mehr verpflichtend, Regeln zum Wassergehalt

• Kapitel 7.12: neue, ergänzende Grenzwerte für PAK, Konformität zur EU-REACH 
Verordnung

• Kapitel 10.3: EBC-Feed - Abscheidung von Fremdstoffen wird nicht mehr direkt 
von EBC kontrolliert => externe Fu_ermi_elzer7fizierung eindringlich empfohlen

• Kapitel 13.2: Händler von verpackten Waren unter Eigenmarken  



Säulen des EBC-Zer2fikats

1. Nachhal(ge Produk(on und Bereitstellung der 
Biomasse

2. Energieeffiziente, emissionsarme Herstellung

3. Pflanzenkohle-Qualität - niedrige Schadstoffgehalte

4. Sicherer Einsatz und Anwendung von Pflanzenkohle
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EBC Zer2fizierungsklassen

• EBC-Fu5er (EBC-Feed)
• EBC-AgroBio (EBC-AgroOrganic)
• EBC-Agro

• EBC-Urban

• EBC-Gebrauchsmaterial (EBC-ConsumerMaterials)
• EBC-Rohstoff (EBC-BasicMaterials)



EBC-Rohstoff

• „grundlegende und fundamentale Zer&fizierungsklasse“
– Mindestanforderung  für alle zukünaigen Zer7fizierungsklassen 

– ist konform mit der EU-REACH-Verordnung bzgl. PAK (ersetzt nicht eine 
REACH-Registrierung!)

– bietet klare Abgrenzung von Pflanzenkohlen zu Abfällen aus 
Pyrolyse/Vergasungsprozessen, die nicht für die PK-Herstellung 
op7miert sind

– darf nur B2B gehandelt werden (Deklara7on Gefahren)

– EBC-zer7fizierte Betriebe müssen für Chargen, die EBC-Rohstoff nicht 
einhalten (z.B. wg. Anlagenstörung), einen Entsorgungsnachweis 
vorlegen

– mögliche Anwendungen v.a. in Baumaterialien; Ziel ist weitere 
Ausdifferenzierung, je nach Nachfrage der Industrie



EBC-Gebrauchsmaterial

• für Produkte mit direkten Haut- oder  

Lebensmi5elnkontakt (Kunststoffe), 

ausgenommen für Medizin- und 

Gesundheitsprodukte oder Lebensmi5el

• bei der Verwendung des Produkts darf kein 

Kohlestaub freigesetzt werden. 



EBC-Urban

• für den Einsatz in städ/schen Böden (Stadtbäume)

• für Bodensanierung

• für Zierpflanzenzucht und Baumschulen 

• nicht für die Nahrungs- und FuCermiCelproduk/on 

• Hintergrund:

– diese Anwendungen unterliegen nicht den 
landwirtscha1lichen Regulierungen

– hoher Hintergrund an Schadstoffen in Städten
– dennoch Bedarf an strengen Grenzwerten



EBC-Feed, EBC-Agro, EBC-AgroBio

EBC-Feed => v.a. EU EinzelfuEermiEelverordnung
EBC-AgroBio => v.a. EU Öko-Verordnung
EBC-Agro => v.a. zukün1ige EU-DüngemiEelproduktverordnung

• EBC geht weiterhin über rechtliche Vorgaben hinaus
– Vorsorgeprinzip für PK-spezifische Risiken
– weitgehende Konsistenz der Zer7fizierungsklassen

• keine grundlegenden Änderungen
• gewisse Anpassungen der Grenzwerte
– PAK
– Schwermetalle (Pb) wg. DüngemiEelproduktverordnung





Deklara2on der Ware
• „Jede Anwendung und damit jede Zer7fizierungsklasse hat ihre eigenen 

Anforderungen. 
• Jede Pflanzenkohle und jedes auf Pflanzenkohle basierende Produkt muss 

entsprechend der jeweiligen EBC-Zer7fizierungsklasse gekennzeichnet werden.
– Wenn eine Pflanzenkohle beispielsweise als Baumaterial verkauA wird, muss sie als 

EBC-Rohstoff gekennzeichnet sein. 
– Eine als EBC-Agro gekennzeichnete Pflanzenkohle kann nicht als Baumaterial 

gehandelt werden. 
– Als EBC-FuIer gekennzeichnete Pflanzenkohle kann nicht als 

BodenverbesserungsmiIel verkauA werden.
• Gleichwohl kann die Pflanzenkohle aus einer Produk7onscharge die 

Anforderungen mehrerer Zer7fizierungsklassen zugleich erfüllen. Verschiedene 
Verpackungseinheiten aus ein und derselben Produk7onscharge können daher 
unter unterschiedlicher EBC-Label-Kennzeichnung verkaua werden (z.B. EBC-
Fu_er, EBC-Agro und EBC-Gebrauchsmaterial). 

• Eine Verpackungseinheit darf jedoch nicht mit mehr als einer Zer7fizierungsklasse 
gekennzeichnet werden. Einzige Ausnahme ist EBC- AgroBio und EBC-Agro, die 
beide zugleich auf einer Verpackung abgedruckt werden dürfen.“

• Weitergabe Batch-ID an den Kunden
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Was sind PAK?

• über 300 bekannte Verbindungen mit 
unterschiedlichen Eigenscha1en, 
unterschiedlicher Toxizität

• zu Überwachung und Regulierung wird 
eine Auswahl davon quanZfiziert und 
mit Grenzwerten belegt

(Abbildungen aus Achten & Andersson)



PAK-Auswahl für die Analyse

• Naphthalin
• Acenaphthylen
• Acenaphthen
• Fluoren
• Phenanthren
• Anthracen
• Fluoranthen
• Pyren

16-EPA-PAK
kein eindeu'ger
Nachweis der 
Kanzerogenität

nachweislich kanzerogen

8-EFSA-PAK
• Benzo[a]anthracen
• Chrysen
• Benzo[b]fluoranthen
• Benzo[k]fluoranthen
• Benzo[a]pyren
• Dibenzo[a,h]anthracen
• Indeno[1,2,3-cd]pyren
• Benzo[ghi]perylen

• Benzo[e]pyren
• Benzo[j]fluoranthen

8-EU-PAK

EFSA: Europ. Behörde für
LebensmiIelsicherheit

EU: EU-REACH-VO



Neue PAK-Grenzwerte

S 16-EPA-PAK

EBC-AgroBio
4.0±2.0 mg kg-1

EBC-Agro
6.0±2.2 mg kg-1

S 8-EFSA-PAK

1 mg kg-1

EBC-Rohstoff
4 mg kg-1

8-EU-PAK

jeweils
1 mg kg-1

(je Verbindung)

Es müssen alle zutreffenden Anforderungen gleichzei;g erfüllt werden. 

ÞKonformität mit
Verordnungen
Landwirtscha: 

Þerhöhte 
Sicherheit

ÞKonformität mit 
EU-REACH-VO

Berechnung durch

Ithaka + Beirat
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EBC-FuNer allein macht nicht
zum FuNermiNelhersteller

• Verordnung (EG) 183/2005 “mit VorschriHen für die FuIermiIelhygiene“
– ein FuIermiIelhersteller ist für die FuIermiIelsicherheit verantwortlich 
– "Die FuIermiIelunternehmer [...] müssen ein schriAlich festgelegtes 

Verfahren oder Verfahren auf der Grundlage der HACCP-Grundsätze
einführen, anwenden und aufrechterhalten" 

– HACCP = Hazard Analysis and Cri7cal Control Point 
• Was leistet EBC?

– Gewährleistung der PK-spezifischen FuIermiIelsicherheit bei der Produk7on 
(Auswahl Ausgangsmaterialien, anorganische und organische Schadstoffe in 
der Pflanzenkohle)

• Was leistet EBC nicht?
– Gewährleistung bzgl. Fremdstoffe (Steine, Metallteile, Scherben, etc.)
– FuIermiIelsicherheit bei Lagerung und Transport
– HACCP



Weg zur op2malen
FuNermiNelsicherheit

• EBC verlangt behördlichen Nachweis der Registrierung 
als FuCermiCelhersteller

• EBC empfiehlt nachdrücklich eine Zer/fizierung nach 
GMP+

• Koopera/on zw. GMP+ und EBC/Ithaka
• Ziel seitens Ithaka: verpflichtende Doppelzer/fizierung
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Wassergehalt

• EBC-Fu'er, EBC-AgroBio, EBC-Agro, EBC-Urban:
– Staubbildung muss durch geeignete Befeuchtung 

unterbunden werden 
– eindringliche Empfehlung: 30% Wassergehalt

• EBC-Gebrauchsmaterial, EBC-Rohstoff
– darf bei beliebigen Wassergehalt gehandelt werden
– wenn Staubbildung nicht unterbunden wird:

• bei EBC-Gebrauchsmaterial auch hier nur B2B
• es muss gemäß gül&ger Vorschri:en auf Gefahren 

hingewiesen werden



Wasserhaltekapazität staN BET

• BesZmmung der BET nur noch opZonal
– Aussagekraa ist begrenzt und für agronomische Parameter nicht klar

wissenschaalich bes7mmbar

• BesZmmung Wasserhaltekapazität (WHC) verpflichtend



Feststoff-LeiRähigkeit
• nicht zu verwechseln mit der ”Lei`ähigkeit”, die in der 

Suspension/Filtrat der PK besZmmt wird => Maß für den 
Gehalt an löslichen Salzen

• Messprinzip: Kohle wird gemahlen, gepresst und der 
elektrische Widerstand wird parallel zur Druckrichtung
gemessen

• Ziele:
– hochkomplexe Eigenscha1en der Kohle einfach abbilden
– Qualitätskontrolle des Pyrolyseprozesses im Betrieb

vereinfachen



Feststoff-LeiRähigkeit

Tomczyk, Rev Environ Sci Biotechnol (2020) 19:191–215 
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Defini2on Batch 
• Defini&on Batch

– max. 365 Tage
– einheitliche Temperatur mit kurzfris&gen Schwankungen von 

max. 20% (600 °C = 480-720°C)
– einheitliche Biomasse, bei Mischungen Toleranz von 20%       

(50% Spelze + 50 % Holz = 40-60% Spelze + 40-60% Holz)
– Dokumenta&on aller Unterbrechungen

• Abschluss einer Charge und neue Produk&onscharge müssen auf 
der EBC-Website registriert werden 

• „Produk&onschargen können nicht rückwirkend angemeldet 
werden. Der Beginn einer Produk&onscharge ist frühestens der Tag 
der Anmeldung auf der EBC-Webseite.“



Probenahme und Gül2gkeit Analyse

• Es gilt immer: 
– repräsenta&ve Probenahme durch akkredi&erten Probenehmer
– Einsendung Analyseprobe nur nach Anmeldung

• Erstmaliger Batch: Probenahme innert 2 Monaten
• Folge-Batch mit gleichen Parametern:

– Analyse des vorausgegangenen Batch bleibt bis zu neuen 
Analyse gül&g

– Probenahme innerhalb eines Jahres nach der letzten 
Probenahme

• Probenahme sollte während des Inspek&onsbesuchs abgeschlossen 
sein
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Zulässige Biomassen

„Zur Herstellung von Pflanzenkohle dürfen ausschließlich 
Biomassen und keine fossilen Kohlenstoffe verwendet werden. 
Welche Biomassen je nach ZerZfizierungsklasse zulässig sind, 
ergibt sich aus der EBC-PosiZvliste zulässiger Biomassen zur 
Herstellung von Pflanzenkohlen (Anhang 1).“
Ø Einschränkung auf pflanzliche Biomasse ist weggefallen



Zulässige Biomassen vs. Plas2k

„ Für die Herstellung von EBC-FuEer, EBC-Agro, EBC-AgroBio und 
EBC-Urban darf die unvermeidbare Verunreinigung der 
Biomasse durch Kunststoff- und Gummiabfälle 1% (m/m) nicht 
überschreiten. Für die Herstellung von Pflanzenkohle für
Werkstoffe (EBC-Gebrauchsmaterial, EBC-Rohstoff) können
Kunststoff- und Gummianteile von bis zu 10% akzepZert werden, 
allerdings sind diese deklaraZonspflichZg und bedürfen der 
schri1lichen Genehmigung von Carbon Standards InternaZonal.“

Ø laufende Forschungen ermöglichen ggf. in Zukun1 höhere 
Grenzwerte



Posi2vliste zulässiger Biomassen

hIp://www.european-biochar.org/biochar/media/doc/feedstock.pdf 

http://www.european-biochar.org/biochar/media/doc/feedstock.pdf


Veränderungen Posi2vliste

• Papierfaserschlamm: jetzt R-08
• neu: S-05 “Landscha1spflegematerial allgemein” (“Für EBC-

Feed: nur aus definierten, gut dokumenZerten Quellen, 
Biomasse aus kommunaler Sammlung sowie 
Straßenbegleitgrün nicht erlaubt.“)

• Präzisierungen der Speziellen Anforderungen und Hinweisen 
v.a. bzgl. PlasZk
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EBC zer2fizierte Betriebe

• Herstellende Betriebe
– InspekZon vor Ort

• Verarbeitende Betriebe und Händler
– InspekZon vor Ort, wenn > 10 t pro Jahr

• Händler von verpackter Ware 
– keine ZerZfizierung nöZg

• Händler von verpackten Waren unter Eigenmarke
– Fern-InspekZon 



_________________________ 
Schmidt, Hans-Peter 
ithaka ins(tut für kohlenstoffstrategien
www.ithaka-ins<tut.org 
schmidt@ithaka-ins<tut.org 

Pflanzenkohle-Zer<fizierung, Analyse & Beratung: www.european-biochar.org 

http://www.ithaka-institut.org/
applewebdata://7CEEF99E-B157-44A5-B254-D6A32BC939B6/schmidt@ithaka-institut.org
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